
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/4/24 Bkv2/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1967

Norm

RAO §14

Rechtssatz

Ablehnung der Eintragung eines Grazer Universitäts-Professors in die Wiener Rechtsanwaltsliste; die Anwesenheit an

den Wochenenden und in den Ferien genügt nicht zur Erfüllung der Residenzp8icht; Verdacht, daß die Eintragung nur

angestrebt wird, um eine Alterspension zu erlangen (Alter: 68 Jahre).
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